
1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Nimsreuland für das Jahr 

2007 vom 16. Oktober 2007

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland Pfalz vom 

31.01.1994 (GVBI. S. 153) folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach 

Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm als Aufsichtsbehörde vom 12. Okt. 

2007 hiermit bekannt gemacht wird:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen erhöht um 13.270 Euro

vermindert um 330 Euro

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes

einschl. der Nachträge

gegenüber bisher 62.370 Euro

auf nunmehr 75.310 Euro

festgesetzt

die Ausgaben erhöht um 12.940 Euro

vermindert um 0 Euro

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes

einschl. der Nachträge

gegenüber bisher 62.370 Euro

auf nunmehr 75.310 Euro

festgesetzt

b) im Vermögenshaushalt

die Einnahmen erhöht um 1.370 Euro

vermindert um 0 Euro

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltplanes

einschl. der Nachträge

gegenüber hisher 13.630 Euro

auf nunmehr 15.000 Euro

die Ausgaben erhöht um 1.700 Euro

vermindert um 330 Euro

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes

einschl. der Nachträge

gegenüber bisher 13.630 Euro

auf nunmehr 15.000 Euro

festgesetzt.
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§ 2

Wird nicht geändert.

§ 3

Wird nicht geändert.

§ 4

Wird nicht geändert.

Nimsreuland, den 16. Oktober 2007

gez. Michels (Ortsbürgermeister)

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt gemäß § 97 (2) GemO an 7 Werktagen vom 29.10.2007 bis 

einschließlich 07.11.2007 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm, Zimmer 209, öffentlich 

aus.
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